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Anlage 2  - Wichtige Anweisungen bei positivem Testergebnis nach einem 

Selbsttest  

 
 

- Sie sind verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test bei einem Arzt 
oder einem Testzentrum durchführen zu lassen.  

 
- Bis das Ergebnis des PCR Tests vorliegt, müssen Sie sich in häusliche 

Quarantäne begeben. 
 

- Bei positivem PCR Test ist der Meldepflicht gegenüber 
Gesundheitsamt und Arbeitgeber nachzukommen. 

 
- Wenn der PCR-Test negativ ist (also die Infektion nicht bestätigt 

wird), endet die Quarantäne mit sofortiger Wirkung und der 
Arbeitgeber ist unverzüglich zu benachrichtigen. 

 

- Sollten trotz negativem PCR-Test Erkältungs- oder anderweitige 
Symptome auftreten, bitte unverzüglich den Hausarzt kontaktieren. 

 

 


